
Elektronische Inhalationsprodukte (E-Inhalationsprodukte) sind 
Tabakerzeugnisse nachahmende Produkte, die ein Chemika lien  -
gemisch mit oder ohne Nikotin, das so genannte Liquid, ver-
dampfen oder Tabak erhitzen, ohne ihn zu verbrennen. Das  dabei 
entstehende Aerosol wird ähnlich wie beim Rauchen durch den 
Konsumenten inhaliert. Beim Ausatmen gelangen Emissionen 
in die Umgebungsluft. Beispiele für E-Inhalationsprodukte sind 
E-Zigaretten, E-Shishas, E-Zigarren und E-Pfeifen.

Die neue Europäische Tabakproduktrichtlinie (Richtlinie 2014/40/
EU)3, die am 19.05.2014 in Kraft trat und bis zum 20.05.2016 von den 
Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen ist, enthält zur Ver-
besserung des Verbraucherschutzes verschiedene Bestimmungen für 
nikotinhaltige E-Zigaretten, sofern sie nicht wie Humanarzneimittel 
oder Medizinprodukte reguliert und damit über Apotheken verkauft 
werden (Regulierung gemäß Richtlinie 2001/83/EG oder Richtlinie 
93/42/EWG). Die Tabakproduktrichtlinie begrenzt für nikotinhaltige 
E-Zigaretten die Nikotinmenge auf einen Maximalgehalt von 20 mg/
ml und das Maximalvolumen von Nachfüllbehältern auf 10 ml und 
von Einwegkartuschen auf 2 ml. Zudem enthält sie Vorgaben zu den 
 Inhaltsstoffen, den Behältern und der Verpackung sowie dieselben 
Werbebeschränkungen wie für Tabakprodukte. Nikotinfreie Produkte 
und andere E-Inhalationsprodukte sind dagegen nicht von der Richt-
linie erfasst.

Aus Sicht des ABNR sind die in der Tabakproduktrichtlinie vorgese-
henen Regulierungen von nikotinhaltigen E-Zigaretten wichtige Maß-
nahmen. Diese reichen allerdings nicht aus, um Verbraucher/innen, 
vor allem Jugendliche effektiv vor möglichen Gesundheitsgefahren 
und Nikotinabhängigkeit zu schützen. Das ABNR hält daher weitere 
Maßnahmen für dringend erforderlich:

Elektronische Inhalationsprodukte – 
Regulierung dringend erforderlich!

1	 	 Strenge	Produktregulierung	für	alle	
	 	 E-Inhalationsprodukte

Nicht nur von Nikotin, sondern auch von anderen Inhaltsstoffen in 
 E-Inhalationsprodukten kann eine Gesundheitsgefährdung ausgehen. 
Die eingesetzten Substanzen sind zwar für die Verwendung in Lebens-
mitteln zugelassen – wie sie sich im Körper auswirken, wenn sie täglich 
vielfach und über einen langen Zeitraum hinweg inhaliert werden, ist 
allerdings derzeit nicht bekannt.

Propylenglykol, das im Liquid von E-Inhalationsprodukten meist den 
größten Anteil ausmacht, kann Augen- und Atemwegsreizungen 
 sowie Husten hervorrufen9,15. Manche der in den Liquids verwen-
deten Aroma stoffe, wie Menthol und Vanillin, sind Kontaktallergene. 
Da im Aerosol verschiedener E-Zigaretten Formaldehyd, Acetaldehyd, 
Acrolein4,6,12,14, Nickel und Chrom16 festgestellt wurden, ist eine krebs-
erzeugende Wirkung nicht auszuschließen.

Daher müssen alle E-Inhalationsprodukte – auch nikotinfreie – in 
 gleicher Weise reguliert werden, wie nikotinhaltige.

2	 	 Verkaufsverbot	an	Minderjährige

E-Inhalationsprodukte gehören aufgrund ihres Abhängigkeitspoten-
tials1 und der möglichen Gesundheitsgefahren nicht in Kinderhände. 
Jugendliche studieren mit den vermeintlich harmlosen Produkten 
das Rauchritual ein und können von nikotinfreien Produkten mit 
kinderfreundlichen Süßwarenaromen, Phantasiearomen und an-
deren  Geschmacksrichtungen nach und nach auf Tabakaromen und 
nikotinhaltige E-Zigaretten und letztendlich auf herkömmliche Tabak-
zigaretten umsteigen8.

Ein Verkaufsverbot von E-Inhalationsprodukten an Minderjährige 
 erschwert Kindern und Jugendlichen den Zugang zu diesen Produkten.
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Daher sollte – wie es das ABNR bereits seit langem für  Tabakprodukte 
fordert – auch für E-Zigaretten ein umfassendes Werbeverbot  gelten. 
Dieses sollte neben einem Werbeverbot in Print, Hörfunk, Fern sehen 
und Internet ein Verbot von Außenwerbung und Werbung am Ver-
kaufsort sowie ein Promotions- und Sponsoringverbot umfassen und 
auch für nikotinfreie E-Inhalationsprodukte gelten. Insbesondere sollte 
 Werbung, die auf Minderjährige abzielt, verboten werden.

6	 	 Verbot	der	Verwendung	von	E-Inhalationsprodukten	
	 	 in	Rauchverbotsbereichen

Beim Gebrauch von E-Inhalationsprodukten gelangen  Substanzen 
in die Raumluft, die auch von Nichtkonsumenten, die im Raum 
 anwesend sind, eingeatmet werden. Dazu gehören lungengängige 
Partikel,  Nikotin, Aromen, tabakspezifische Nitrosamine,  flüchtige 
organische Verbindungen, Aceton, Formaldehyd, Acetaldehyd 
und Benzo(a)pyren sowie verschiedene Metallpartikel,  darunter 
 krebserzeugende4,6,10,12-14,16. Daher kann eine gesundheitliche  Bela s tung 
Dritter nicht ausgeschlossen werden2,5,11.

Zudem kann das Beobachten von Personen, die E-Zigaretten konsu-
mieren, bei Raucher/innen das Bedürfnis zu rauchen hervorrufen7. 
Der Gebrauch von E-Zigaretten kann demnach Raucher/innen dazu 
animieren, mehr zu rauchen und bei ehemaligen Raucher/innen das 
Risiko für einen Rückfall erhöhen. Wenn in Nichtraucherbereichen 
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3	 	 Verbot	»kinderfreundlicher«	Aromen	

Aromen waren ein wichtiger Bestandteil in der Strategie der Tabak-
industrie, Kinder und Jugendliche als Kunden zu gewinnen. Es ist 
zu  befürchten, dass sie in E-Inhalationsprodukten eine  ähnliche 
Rolle  spielen könnten. Aromen, die Süßwaren oder Früchten 
 nachempfun den sind (Gummibärchen, Bubblegum, Marshmallow 
etc.) oder Liquids mit Phantasienamen (»Shark’s breath«, »Surfer« etc.) 
 machen E-Inhala tionsprodukte für Kinder und Jugendliche  attraktiv 
und überdecken den kratzig brennenden Geschmack von Nikotin. 

Um E-Inhalationsprodukte für Kinder und Jugendliche möglichst un-
attraktiv zu machen, sollten kinderfreundliche Aromen daher verboten 
werden.

4	 	 Standardisierte	Verpackung	und	Form

Derzeit sind E-Inhalationsprodukte auf dem Markt, die Marken-
namen, Logos und Verpackungen von Zigaretten nachempfunden 
sind.  Dadurch können sie sowohl zur Förderung des Tabakkonsums 
als auch zu Verwechslungen mit Tabakerzeugnissen führen – beides 
sollte laut der Tabakproduktrichtlinie vermieden werden.

Manche E-Inhalationsprodukte sprechen durch ihr Design gezielt 
 Kinder und Jugendliche an. Sie sind bunt bedruckt, mit Strass-Steinen 
besetzt oder haben besondere Zusatzfunktionen, die für Jugendliche 
reizvoll sind – so z. B. eine E-Zigarette, mit der man nicht nur dampfen, 
sondern auch über Bluetooth telefonieren und Musik hören kann.

Um zu verhindern, dass solche Produkte Jugendliche letztendlich zum 
Rauchen verführen, sollten für E-Inhalationsprodukte standardisierte 
Verpackungen und eine standardisierte Form eingeführt werden, die 
sich eindeutig von Zigaretten unterscheiden und zudem für Jugend-
liche möglichst unattraktiv sind. 

5	 	 Umfassendes	Werbeverbot

In Deutschland sind Außenwerbung (Plakatwände, City-Lights) und 
Werbung am Verkaufsort (Tankstelle, Schreibwarenladen, Supermarkt-
kasse) für Tabakprodukte immer noch erlaubt. Wenn diese Regelung 
nach der Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie auch für die Werbung 
für E-Inhalationsprodukte gilt, werden Kinder und Jugendliche  künftig 
allerorten in zweifacher Weise (für Tabakprodukte und E-Zigaretten) 
Werbung ausgesetzt sein, die den Einstieg in den Tabakkonsum 
 fördert. Auch die Werbung für E-Zigaretten wendet sich nicht nur an 
erwachsene Nutzer – mit Models, die in einem Alter sind, das sich 
 Jugendliche gerne zum Vorbild nehmen, richtet sie sich gezielt auch 
an junge Menschen.

Große Ähnlichkeit bei der Verpackung  |  Foto: Tamara Hladik
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 E-Inhalationsprodukte verwendet werden dürfen, wird somit ein wich-
tiger Nebeneffekt der Nichtraucherschutzgesetze – die Motiva tion, 
weniger zu rauchen oder ganz aufzuhören – untergraben. Darüber 
hinaus wird aufgrund der Ähnlichkeit der E-Inhalationsprodukte mit 
Zigaretten die Kontrolle der Rauchverbote erschwert.

Im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollte die Be völ-
kerung vor jeglicher Verschmutzung der Raumluft geschützt  werden 
– deshalb sollte auch der Gebrauch von E-Inhalationsprodukten in 
Rauchverbotszonen verboten werden. 

7	 	 Rücknahme-	oder	Pfandsystem

Wenn Raucher/innen in zunehmendem Maße auf E-Inhalations-
produkte umsteigen, gelangen zwar weniger Zigarettenkippen in 
die Umwelt, dafür entstehen aber durch die aus Plastik, Metall und 
 Batterie/Akku bestehenden Grundgeräte und die zahllosen Nachfüll-
fläschchen Berge aus Sonder- und Plastikmüll. 

Zur Schonung der Ressourcen muss daher ein Rücknahme- oder 
Pfandsystem entwickelt werden.

8	 	 Besteuerung	entsprechend	der	Tabaksteuer

Immer mehr Jugendliche probieren E-Inhalationsprodukte aus. Der 
Preis kann das Konsumverhalten beeinflussen – insbesondere bei 
 Jugendlichen, denen in der Regel weniger Geld zur Verfügung steht. 

Daher sollten E-Inhalationsprodukte, sofern sie nicht über Richtlinie 
2001/83/EG oder Richtlinie 93/42/EWG als Arzneimittel oder Medizin-
produkte reguliert werden, auch wie Tabakprodukte besteuert werden.

9	 	 Einflussnahme	der	E-Zigarettenlobby	verhindern

Die WHO hat in einem im August 2014 veröffentlichten Bericht zu 
 E-Inhalationsprodukten dringend eine stärkere Regulierung empfohlen 
und konkrete Vorschläge dazu unterbreitet. Die WHO warnt außerdem 
ausdrücklich davor, diese Regulierung durch E-Zigarettenfirmen und 
-händler beeinflussen zu lassen. 

Gemäß Artikel 5 Abs. 3 FCTC haben die Vertragsparteien gesundheits-
politische Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs vor den 
kommerziellen und sonstigen berechtigten Interessen der Tabakindus-
trie zu schützen. Diese Regelung ist ebenso auf die E-Zigarettenlobby 
anzuwenden.
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